
Nachtragshaushaltssatzung 
 
 

der Stadt Halle (Saale) für das Haushaltsjahr 2020 
 
 
Aufgrund des § 103 des Kommunalverfassungsgesetzes LSA vom 17. Juni 2014 (GVBl. LSA 
2014, S. 288), hat die Stadt Halle (Saale) die folgende, vom Stadtrat in seiner Sitzung am 
28.10.2020 beschlossene Nachtragshaushaltssatzung erlassen: 
 
 

§ 1 
 
Die Erträge und Aufwendungen/ Einzahlungen und Auszahlungen bleiben gegenüber der 
bisherigen Festsetzung im Ergebnisplan/ Finanzplan unverändert. 
 
 

§ 2 
 
Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und 
Investitionsförderungsmaßnahmen wird nicht verändert. 
 
 

§ 3 
 
Der bisher festgesetzte Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen 
von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und 
Investitionsfördermaßnahmen belasten wird nicht verändert. 
 
 

§ 4 
 
Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe 
von 350.000.000 EUR um 68.000.000 EUR erhöht und damit auf 418.000.000 EUR neu 
festgesetzt. 
 

§ 5 
 

Die Stadt Halle hat unverzüglich eine weitere Nachtragssatzung zu erlassen, wenn bisher 
nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen/ Auszahlungen sowie Mindererträge/ 
-einzahlungen bei einzelnen Haushaltsposten in einem Verhältnis zu dem Gesamtvolumen 
erheblichen Umfangs auftreten werden. Erheblich ist eine Veränderung von 2 % der 
Gesamterträge. 
 
 
Halle (Saale),  
 
 
     Siegel       

 
 
Dr. Bernd Wiegand 
Oberbürgermeister 

 



Anlage 2





Übersicht finanz. Auswirkungen

Anlage 3

Stand 06.10.2020

geschätzte Mehraufwendungen in Mio. EUR

Betriebskostenzuschüsse Gesellschaften und 

Eigenbetriebe 5,00

Träger der Jugendhilfe (HzE) 7,90

Zuschüsse Kita an freie Träger 5,80

Leistungsbeteiligung für die Umsetzung Grundsicherung

Arbeitssuchende KdU 12,00

Verbrauchsmittel 1,08

Wachschutz 0,86

Untersuchungskosten 0,04

Erstattung Dritte (Ausfall Kita, Ehrenamt) 2,88

Schülerbeförderung 0,02

Sonstiges 0,11

Zwischensumme 35,70

geschätzte Mindererträge in Mio. EUR

Steuern

Gewerbesteuer 20,00

Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer 8,00

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 2,20

Vergnügungssteuer 0,91

Unterhaltsvorschussgesetz 2,43

Mieten und Pachten

Mieten und Pachten aus unbebauten Grundstücken 0,67

Mieten und Pachten aus bebauten Grundstücken 0,54

Eintrittsgelder/ Gebühren

Volkshochschule 0,32

Stadtbibliothek 0,14

Konservatorium 1,12

Stadtmuseum 0,03

Verwaltungsgebühren 3,08

Bußgelder; Mahngebühren; Verzugszinsen

fließender Verkehr 1,39

Mauteinnahmen 0,63

Marktgebühren, Standgebühren 0,29

Gestattungsentgelte Sondernutzung 0,89

Zinseinnahmen Steuernachforderung 0,73

Übersicht der finanziellen Auswirkungen der Corona-Pandemie auf den 

Haushalt der Stadt Halle (Saale) 2020



Kitabeiträge (März) siehe oben Erstattung 

Dritter

Zwischensumme 43,37

Ausgleichszahlungen / gesonderte Zahlungen Land in Mio. EUR

Mehrbelastungsausgleich nach dem Gesetz für

einen erleichterten Zugang zu sozialer Sicherung 11,54

Zwischensumme 11,54

Bezifferbarer finanzieller Schaden 67,53
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